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Vorwort  
zur deutschsprachigen Ausgabe

Mit der Übersetzung der Gemeindeordnung (Gemeindehandbuch) wur-
de der Arbeitskreis „Predigtamt und Verkündigung“ beauftragt, in dem 
Pastoren aus den deutschen Verbänden, der Deutschschweizerischen 
Vereinigung und der Österreichischen Union mitarbeiten. Es war ihr 
Ziel, den Text sinngetreu und verständlich in die deutsche Sprache 
zu übertragen. Diese Ausgabe wurde nach dem Seventh-day Adventist 
Church Manual, Revised 2015, 19th Edition, revidiert.

Hinweise zur Übersetzung

Der Titel Gemeindeordnung
Der englischsprachige Titel Church Manual (wörtlich: Kirchenhand-
buch) drückt einen deutlichen Unterschied zu anderen Handbüchern 
für die Gemeindearbeit aus, zum Beispiel dem Minister‘s Handbook 
(Handbuch für Prediger) oder dem Handbook for Elders (Handbuch für 
Gemeindeälteste). Diese Handbücher enthalten Empfehlungen und 
 Anleitungen, das Church Manual enthält darüber hinaus auch verbind-
liche Ordnungen für die ganze Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten (siehe Kapitel 1 und 3). Diese Unterscheidung lässt sich durch eine 
wörtliche Übersetzung des Titels in die deutsche Sprache leider nicht 
wiedergeben. Deshalb wurde für die deutschsprachige Ausgabe der 
Titel Gemeindeordnung mit dem Zusatz Gemeindehandbuch gewählt, 
um den wesentlichen Unterschied zu den anderen Handbüchern her-
vorzuheben.

Unterschiedliche Bezeichnungen 
Viele Begriffe des Gemeindelebens werden im deutschen Sprachraum 
nicht einheitlich gebraucht. So wird zum Beispiel der Gemeindeaus-
schuss (das gewählte Leitungsgremium der Gemeinde) vielerorts auch 
als Gemeinderat bezeichnet, die Mitgliederversammlung der Gemein-
de wird häufig „Gemeindestunde“, manchmal auch „Gemeindevoll-
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versammlung“ genannt. Für die Gemeindeordnung wählten die Über-
setzer die geläufigste oder die präziseste Bezeichnung. Die abweichend 
gebräuchlichen Begriffe können im Sachregister nachgeschlagen wer-
den. 

Auch der Studien- und Gesprächsteil des Gottesdienstes wird in den 
Gemeinden mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet: Sabbatschule, 
Bibelschule oder Bibelgespräch. In der Gemeindeordnung wird dort, wo 
die Einrichtung bzw. Abteilung gemeint ist, „Sabbatschule“ gebraucht, 
sonst wird mit „Bibelgespräch“ übersetzt.

Church (Kirche)
Die Internationale Bezeichnung der Kirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten lautet Seventh-day Adventist Church. Im deutschsprachigen 
Raum ist der offizielle Name nicht einheitlich. In Deutschland und in 
der Schweiz lautet er „Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten“, in 
Österreich „Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten“.

Im Church Manual wird der Begriff „church“ (Kirche) mit unter-
schiedlichen Inhalten gebraucht (siehe auch Kapitel 1, S. 29). Wo er 
die Gemeinde Jesu Christi im Allgemeinen oder die einzelne Gemeinde 
vor Ort beschreibt, wurde mit „Gemeinde“ übersetzt. Wo er die Kir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten meint, wurde meistens der volle 
Name „Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten“ eingesetzt; wenn 
aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, dass diese Kirche gemeint ist, 
steht nur „die Freikirche“. Wo „church“ im Sinne der gesellschaftlichen 
Institution Kirche gebraucht wird, wurde der Begriff mit „Kirche“ oder 
„Kirchen und Freikirchen“ übersetzt.

Die Begriffe Vereinigung, Verband/Union,  
Union von Gemeinden 
International gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die Vereini-
gung von Gemeinden innerhalb eines geographischen Gebietes (siehe 
Kapitel 1, S. 30). In der Gemeindeordnung wird für den Zusammen-
schluss von Gemeinden zu einer Körperschaft durchgängig der Begriff 
Vereinigung verwendet, für den Zusammenschluss von Vereinigungen 
der Begriff Verband.

Die Deutschschweizerische Vereinigung bildet zusammen mit der 
Französischschweizerischen Vereinigung die Schweizer Union (einen 
Verband). Die Gemeinden in Österreich bilden zusammen die Öster-
reichische Union (eine Union von Gemeinden, siehe dazu Kapitel 3, 
S. 39–40).
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Pastor und Prediger (siehe Kapitel 1, S. 30)
Bei der Verwendung der Begriffe Pastor bzw. Prediger ließen sich die 
Übersetzer von der englischsprachigen Vorlage leiten und übersetzten 
„pastor“ mit „Pastor“ und „minister“ mit „Prediger“. Im deutschen 
Sprachgebrauch sind beide Bezeichnungen austauschbar.
Die Bezeichnung „senior pastor“ (Hauptpastor) wurde mit „Bezirks-
ältester“ übersetzt.

„Church discipline“ (wörtlich: Gemeindezucht)
Bereits in der Ausgabe 1993 wurde der Begriff „Gemeindezucht“ 
durch „korrigierende Seelsorge“ ersetzt. Dieser Begriff unterstreicht die 
 seelsorgerliche Zielsetzung, bedeutet aber nicht seelsorgerliches Han-
deln im Allgemeinen, sondern eine konkrete Maßnahme, in der die 
Gemeinde durch Beschluss anzeigt, dass eine Korrektur notwendig ist.

„Officer“ (Beamter, Amtsträger, Vorstandsmitglied)
Mit „officer“ wird im Church Manual ein Amtsträger in leitender Verant-
wortung bezeichnet. Im Bereich von Vereinigung, Verband oder Gene-
ralkonferenz (mit ihren kontinentalen Vertretungen, den Divisionen) 
sind das die Mitglieder des Vorstands (Vorsteher, Sekretär und Schatz-
meister). Im Bereich der Gemeinde sind das der Älteste, der  leitende 
(erste) Diakon, der Gemeindeschatzmeister und der Gemeindeschrei-
ber (siehe Kapitel 9). Gelegentlich wird der Begriff „officer“ auch für 
die Verantwortlichen einzelner Aufgabenbereiche bzw. Abteilungen 
der Gemeindearbeit verwendet. In der Gemeindeordnung wird der 
 Begriff „officer“ mit „Verantwortungsträger“ wiedergegeben.

Hinzufügungen in eckigen Klammern 
Um den Text für den hiesigen Anwendungsbereich leichter verständlich 
zu machen, erschien es an einzelnen Stellen notwendig, Erklärungen 
hinzuzufügen. Sie sind durch eckige Klammern gekennzeichnet.

Geschlechtsspezifische grammatische Formen
Die Gemeindeordnung verwendet in der Regel für Aufgabenbezeich-
nungen die maskuline Form. Feminine Formen werden wegen der 
besseren Lesbarkeit des Textes nicht zusätzlich angehängt, sind jedoch 
grundsätzlich inbegriffen. Wenn also zum Beispiel vom „Verantwor-
tungsträger“ oder „Leiter“ die Rede ist, sind stets Frauen und Männer 
gemeint. Ausgenommen sind davon nur die Aufgabenbereiche, die an 
die weltweit gültige Ordination für das Predigtamt gebunden sind.
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Zitate aus dem Schrifttum von Ellen G . White
Das Schrifttum von Ellen G. White wird immer nach der amerikani-
schen Originalquelle zitiert. Wenn es das angegebene Buch auch in 
deutscher Sprache gibt, wird die deutsche Quelle als zweite angege-
ben; der Wortlaut kann dort jedoch abweichen. (Siehe auch S. 273f.)
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Sinn und Zweck der Gemeindeordnung

Warum hat die Freikirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten eine Gemeindeordnung?

Die Schöpfung und der Erlösungsplan lassen erkennen, dass Gott ein 
Gott der Ordnung ist. Folgerichtig ist Ordnung auch ein Wesensmerk-
mal seiner Gemeinde. Ordnung wird erreicht durch Prinzipien und 
Regeln, die die Gemeinde bei der Gestaltung ihrer inneren Angelegen-
heiten und ihrer Mission für die Welt leiten. Um bei der Organisation 
der Gemeindearbeit und im Dienst für den HERRN und die Menschen 
erfolgreich zu sein, sind Ordnung, Richtlinien und Disziplin notwendig. 
Die Heilige Schrift bestätigt das: „Lasst aber alles ehrbar und ordentlich 
zugehen.“ (1 Kor 14,40)

Ellen G. White wies bereits 1875 darauf hin: „Die Gemeinde Jesu ist 
ständig in Gefahr. Satan will das Volk Gottes vernichten, darum reicht 
die Meinung eines einzelnen Menschen oder das Urteilsvermögen 
einer einzigen Person nicht aus. Christus möchte, dass seine Nachfol-
ger in der Gemeinde zusammenkommen, Ordnungen und Regeln ein-
halten und Disziplin üben, indem einer den andern höher achtet als 
sich selbst.“ (Testimonies to the Church, Bd. 9, S. 445) 

Doch die Leitung der Siebenten-Tags-Adventisten brauchte lange, 
bevor sie sich darauf verständigte, ein Regelwerk für die Gemeinde-
führung zu erstellen, obwohl auch in den frühen Jahren auf den Voll-
versammlungen der Generalkonferenz schon Beschlüsse zur Ordnung 
des Gemeindelebens gefasst wurden. Schließlich stimmte die Vollver-
sammlung der Generalkonferenz 1882 dafür, „Anleitungen für Ver-
antwortungsträger in den Gemeinden herauszubringen, die in der 
Gemeindezeitschrift Review and Herald oder in Form einer Broschüre 
herausgebracht werden sollten.“ (Advent Review and Sabbath Herald, 
26. Dezember 1882) Dieser Beschluss zeigt die wachsende Einsicht, 
dass für eine Organisation, die ihren Auftrag wirksam erfüllen wollte, 
eine Gemeindeordnung zwingend notwendig war. Ein einheitliches 

Kapitel 1
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Verständnis von Gemeindeordnung erforderte auch, dass die Richt-
linien schriftlich niedergelegt wurden.

Als aber 1883 auf der Vollversammlung der Generalkonferenz vor-
geschlagen wurde, diese Artikel als Gemeindehandbuch zusammen-
zufassen, fand dieser Vorschlag keine Zustimmung. Die Delegierten 
fürchteten, ein solches Handbuch könne womöglich dazu führen, das 
Gemeindeleben in starre Formen zu pressen. Außerdem könnte es den 
Pastoren die individuelle Freiheit nehmen, in Ordnungsfragen so zu 
handeln, wie sie es im Einzelfall für nötig hielten.

Doch diese Befürchtung, die zweifellos noch die zwanzig Jahre zuvor 
herrschende Abneigung gegen jede Art von Gemeindeorganisation wi-
derspiegelte, wich bald. Die Vollversammlungen der Generalkonferenz 
fassten weiterhin in jedem Jahr Beschlüsse zu Fragen der Gemeinde-
ordnung.

Obwohl die Siebenten-Tags-Adventisten eine offizielle Gemeinde-
ordnung noch immer ablehnten, versuchten einzelne Leiter verschie-
dentlich, die allgemein anerkannten Richtlinien für das Gemeindeleben 
als Buch oder Broschüre herauszugeben. Der vermutlich eindrucks-
vollste Versuch in dieser Richtung war ein 184 Seiten umfassendes 
Buch des Pioniers John N. Loughborough mit dem Titel: Die Gemeinde, 
ihre Organisation, Ordnung und Zucht. Es wurde im Jahre 1907 veröf-
fentlicht. Es befasste sich schon mit vielen Fragen, die heute in unserer 
Gemeindeordnung behandelt werden.

Parallel dazu breitete sich die Adventbewegung in den USA und 
in anderen Ländern rasch aus. Im Interesse der Ordnung und zur Be-
wahrung der Einheit – von jeher ein Ziel unserer Freikirche – fasste 
der Ausschuss der Generalkonferenz deshalb 1931 den Beschluss, ein 
Gemeindehandbuch herauszugeben. James L. McElhany, damals Vize-
präsident der Generalkonferenz für Nordamerika, später 14 Jahre lang 
Präsident der weltweiten Freikirche, wurde beauftragt, das Manuskript 
vorzubereiten. Es wurde vom Ausschuss der Generalkonferenz sorgfäl-
tig geprüft und 1932 gedruckt. 

Im ersten Satz des Vorworts zur ersten Auflage wird betont: „Es hat 
sich immer mehr gezeigt, dass ein Handbuch für die Gemeindeleitung 
dringend benötigt wird, um die Verfassung, Ordnungen und Praxis der 
Gemeinschaft darzulegen und zu bewahren.“ 

Zu beachten ist der Ausdruck „bewahren“. Hier sollte nicht nach-
träglich versucht werden, nun doch eine abgeschlossene Form für die 
Gemeindeleitung zu schaffen. Man war vielmehr bemüht, zunächst 
alle im Laufe der Jahre gefassten Beschlüsse zu „bewahren“ und dann 
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neue Regelungen hinzuzufügen, die durch das starke Wachstum und 
die Vielfalt des Werkes erforderlich wurden.

Autorität und Funktion der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (Gemeindehandbuch) gibt es in der heutigen 
Form seit 1932.1 Sie beschreibt die Organisation und Aufgaben der 
Ortsgemeinden und ihr Verhältnis zur gesamten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, deren Mitglied sie sind. Die Gemeindeordnung 
beschreibt auch das Verständnis der Siebenten-Tags-Adventisten von 
christlicher Lebensführung, von Verantwortung und Leitung in der 
Freikirche sowie von Disziplin und korrigierender Seelsorge, gegründet 
auf die Prinzipien der Bibel und die Autorität der Vollversammlung der 
Generalkonferenz. „Es entspricht dem Willen Gottes, dass die Delegier-
ten seiner Gemeinde aus allen Teilen der Erde, wenn sie sich zu einer 
Generalkonferenz versammeln, über Autorität verfügen.“ (Testimonies 
for the Church, Bd. 9, S. 261; Schatzkammer, Bd. 3, S. 353)

Der Inhalt der Gemeindeordnung wird in zwei Teile getrennt. Der ers-
te Teil (Hauptteil) hat weltweite Bedeutung und ist für jede Gemeinde 
gültig. Um der Notwendigkeit für unterschiedliche Handhabung Rech-
nung zu tragen, werden im zweiten Teil unter der Überschrift „Zusätz-
liche Hinweise“ ergänzende und erklärende Hinweise gegeben (siehe 
Kapitel 16; S. 233ff.). Diese „Zusätzlichen Hinweise“ haben die glei-
chen Überschriften wie im Hauptteil der Gemeindeordnung, außerdem 
wird auf die Seitenzahlen verwiesen, auf die sie sich beziehen. 

Ordnungen und Arbeitsweise der Freikirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten gründen sich auf die Prinzipien der Heiligen Schrift.  Diese 
Prinzipien, hervorgehoben durch die Schriften von Ellen G. White, 
kommen in dieser Gemeindeordnung zur Anwendung. Darum sind sie 
bei allen Fragen anzuwenden, welche die Organisation und Arbeit der 
Ortsgemeinde betreffen. Die Gemeindeordnung regelt auch das Ver-
hältnis der Ortsgemeinde zur Vereinigung und den anderen organi-
satorischen Einheiten der Siebenten-Tags-Adventisten. Niemand soll-
te daher versuchen, eigene Kriterien für die Gemeindezugehörigkeit 
aufzustellen oder Richtlinien und Regelungen für die Gemeindearbeit 
einzuführen, die nicht mit denen übereinstimmen, die von der Vollver-
sammlung der Generalkonferenz beschlossen und in dieser Gemeinde-
ordnung (Gemeindehandbuch) veröffentlicht wurden.

1 In deutscher Sprache erschien die erste Ausgabe 1937 unter dem Titel Ge-
meindehandbuch.
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Das Verfahren zur Änderung der Gemeindeordnung

Im Laufe der Jahre beschloss die Generalkonferenz immer wieder bedeut-
same Änderungen der Gemeindeordnung. Im Bewusstsein, wie wichtig 
es für unser weltweites Werk ist, dass „alles ehrbar und ordentlich zugeht“ 
(1 Kor 14,40), beschloss die Vollversammlung der Generalkonferenz von 
1946: „Alle Änderungen oder Neufassungen in der Gemeindeordnung 
bedürfen der Zustimmung durch die Vollversammlung der Generalkonfe-
renz.“ (General Conference Report, Nr. 8, S. 197, 14. Juni 1946)

In manchen Gebieten der Welt erfordern örtliche Gegebenheiten 
zuweilen besondere Regelungen. Darum beschloss der Ausschuss der 
Generalkonferenz im Jahre 1948: „Jede Division des Weltfeldes, ein-
schließlich der nordamerikanischen, möge einen ,Anhang‘ zur neuen 
Gemeindeordnung erarbeiten, der sie zwar in keiner Weise verändert, 
aber doch solche Zusätze enthält, die den Gegebenheiten und Um-
ständen dieses Feldes gerecht werden. Die Manuskripte dieser Anhän-
ge sollen dem Generalkonferenzausschuss vor Drucklegung zur Bestäti-
gung vorgelegt werden.“ (Autumn Council Actions 1948, S. 19)

Auf der Vollversammlung der Generalkonferenz 2000 wurde be-
schlossen, den Inhalt der Gemeindeordnung neu zu ordnen. Aussagen, 
die mehr beispielhaften oder empfehlenden Charakter haben und kei-
ne verbindlichen Vorschriften darstellen, wurden im zweiten Teil unter 
der Überschrift „Zusätzliche Hinweise“ eingeordnet. Auch das Verfah-
ren für Änderungen in diesem Teil wurde beschlossen. 

Veränderungen oder Revisionen der Gemeindeordnung, mit Ausnah-
me der „Zusätzlichen Hinweise“ und redaktioneller Verbesserungen, 
können nur durch Beschluss einer Vollversammlung der Generalkon-
ferenz durch die stimmberechtigten Delegierten der weltweiten Frei-
kirche vorgenommen werden. Wenn eine Gemeinde, eine Vereinigung 
oder ein Verband Änderungen der Gemeindeordnung für erforder-
lich hält, soll sie ihre Vorschläge an die vorgeordnete verfassungsge-
mäße Verwaltungsebene zur Beratung einreichen. Stimmt diese zu, 
so werden sie an die nächste Verwaltungsebene zur Befürwortung 
weiter gegeben. Jede vorgeschlagene Änderung wird dann dem Ge-
neralkonferenzausschuss für die Gemeindeordnung (Church Manual 
Committee) vorgelegt. Dieser Ausschuss wird alle Veränderungs- oder 
Ergänzungsvorschläge beraten und, wenn sie befürwortet werden, 
eine Beschlussvorlage für die Jahresversammlung und/oder Vollver-
sammlung der Generalkonferenz erarbeiten.

Für Änderungen der „Zusätzlichen Hinweise“ gilt derselbe Verfah-
rensweg. Sie können aber vom Exekutivausschuss der Generalkon-
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ferenz (General Conference Executive Committee) auf jeder Jahresver-
sammlung beschlossen werden.

Der Generalkonferenzausschuss für die Gemeindeordnung (Church 
Manual Committee) ist berechtigt, rein redaktionelle Verbesserungen 
am Text des ersten Teils (Hauptteil) vorzunehmen. Er hat sie aber dem 
Exekutivausschuss der Generalkonferenz (General Conference Execu-
tive Committee) zur Zustimmung vorzulegen. Ist jedoch ein Drittel 
des Exekutivausschusses der Ansicht, dass der Verbesserungsvorschlag 
substantiell inhaltliche Bedeutung hat, muss er an die Vollversamm-
lung der Generalkonferenz verwiesen werden.

Auf jeder letzten Jahresversammlung der fünfjährigen Wahlperiode 
der Generalkonferenz prüft der Exekutivausschuss der Generalkonfe-
renz die eingegangenen Veränderungsvorschläge für die „Zusätzlichen 
Hinweise“ und koordiniert beschlossene Änderungen mit dem Text des 
Hauptteils der Gemeindeordnung.

Nach jeder Vollversammlung der Generalkonferenz wird eine neue 
Ausgabe des Church Manuals veröffentlicht. Es wird empfohlen, dass 
sich die Leiter auf allen Ebenen der Freikirche nach der jeweils neuesten 
Ausgabe richten.

Klärung bei unterschiedlichem Verständnis

Wenn Fragen zum Verständnis von Bedeutung und Anwendung einzel-
ner Aussagen der Gemeindeordnung oder zur Leitung und Organisation 
der Gemeinde aufkommen, sollten die Gemeinden oder Pastoren sich 
an ihre zuständige Vereinigung wenden. Kann so eine Verständigung 
oder Einigung nicht erreicht werden, ist die Angelegenheit an den Ver-
band bzw. die Union zu verweisen.

Der Gebrauch von Bezeichnungen in der Gemeindeordnung

Kirche (church) 
Wenn im internationalen Church Manual der Begriff „church“ (Kirche) 
groß geschrieben wird („Church“), so bezeichnet das aus Gründen der 
redaktionellen Vereinfachung anstelle des vollen Kirchennamens „Se-
venth-day Adventist Church“ die kirchliche Organisation der Sieben-
ten-Tags-Adventisten und keine Ortsgemeinde, ausgenommen sind 
Zitate. Verweise auf eine Ortsgemeinde gelten im Allgemeinen auch 
für eine organisierte Gruppe. [Zum Gebrauch der Begriffe Kirche und 
Freikirche in der  Gemeindeordnung siehe S. 22.]
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Vereinigung (conference) 
Jede organisierte Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist Mit-
glied in der Gemeinschaft der Gemeinden, die als „Vereinigung“ be-
zeichnet wird. In ihr sind die Gemeinden eines Bundeslandes, eines 
Gebietes oder eines Staates organisatorisch vereinigt. 

Bevor der volle Status einer organisierten Vereinigung verliehen 
wurde (siehe die Working Policy der Generalkonferenz), werden dafür 
weltweit unterschiedliche Bezeichnungen gebraucht, wie „conference“ 
(Vereinigung), „mission“ (Mission), „section“ (Sektion), „delegation“ 
(Bereich), „field“ (Feld), „union of churches“ (Union von Gemeinden). 

In einigen Weltdivisionen wurden Gemeinden einzelner Ländern 
nicht wie üblich zu Vereinigungen zusammengeschlossen, sondern zu 
Gemeindeunionen. Gemeindeunionen üben gegenüber den Gemein-
den die Funktion einer Vereinigung aus, gegenüber den anderen Ver-
waltungsebenen der Freikirche die eines Verbandes (siehe Kapitel 3, 
Die Verwaltungsebenen in der Organisation der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Punkt 3, S. 40f.). [Zum Gebrauch der Begriffe Vereini-
gung, Verband/Union und Union von Gemeinden in der Gemeinde-
ordnung siehe S. 22.]

Pastor und Prediger (pastor und minister)
In den meisten Gebieten der Welt ist es üblich, einen Geistlichen mit 
dem Begriff „Pastor“ zu bezeichnen. Darum wird in der Gemeindeord-
nung zur Bezeichnung des Berufsstandes in der Regel diese Bezeich-
nung gebraucht und nicht Prediger. Damit soll jedoch keineswegs 
das Wort „Pastor“ anstelle der Bezeichnung „Prediger“ vorgeschrie-
ben werden. Der Begriff Pastor wird gebraucht für jemand, dem eine 
Vereinigung die Verantwortung für eine oder mehrere Gemeinden in 
einem Bezirk übertragen hat. [Zur Übersetzung der Begriffe Pastor und 
Prediger in der Gemeindeordnung siehe S. 23]

Zitate aus dem Schrifttum von Ellen G . White
In der Gemeindeordnung wird die Originalquelle mit englischsprachi-
gem Titel genannt und ggf. die deutschsprachige Quelle hinzugefügt. 
(Hinweise zu ihren Büchern in deutscher Sprache siehe Seite 273f.)

Bibelzitate
In der Gemeindeordnung werden Bibelstellen ohne zusätzliche Anga-
be nach der Lutherbibel, Ausgabe 1984, zitiert; andere  Übersetzungen 
werden bei der Textstelle durch Abkürzungen kenntlich gemacht ( siehe 
dazu die Angaben im Impressum, S. 4).


